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UNTERNEHMER

BRIEFKASTENADRESSE: VORSTEUERABZUG 
AUS RECHNUNGEN ZULÄSSIG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Bundesfinanzhof 
(BFH) und seine umsatzsteuerrechtliche Rechtsprechung erneut 
in die Schranken gewiesen. In seiner jüngsten Entscheidung 
beanstandet er die äußerst formalistische Sichtweise des BFH 

hinsichtlich der hohen Hürden richtiger Rechnungsangaben für 
den Leistenden - insbesondere bezogen auf das Merkmal „voll-
ständige Anschrift“.

In der Vergangenheit versagte die Finanzverwaltung Unterneh-
men als Leistungsempfängern immer wieder den Vorsteuerab-
zug aus Eingangsrechnungen mit der Begründung, dass die auf 
der Rechnung angegebene Anschrift des leistenden Unterneh-
mers nicht mit dem Ort seiner wirtschaftlichen Tätigkeit überein-
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stimme. Das Erfordernis der „vollständigen Anschrift“ sei daher 
nicht erfüllt.

So auch in zwei einem aktuellen EuGH-Urteil zugrundeliegenden 
Verfahren, die Unternehmer betrafen, die jeweils einen Kfz-Han-
del betrieben. Die Unternehmer begehrten den Vorsteuerabzug 
aus Eingangsrechnungen, in denen die leistenden Unternehmer 
lediglich ihre Briefkastenadressen angegeben hatten. In beiden 
Verfahren hatten die Finanzämter den Vorsteuerabzug versagt. 
Die zuständigen Finanzgerichte kamen zu abweichenden Er-
gebnissen. Der BFH sah sich außerstande, eine einheitliche 
Entscheidung zu treffen, und ersuchte den EuGH um Klärung. 
Dieser stellte fest, dass die Angabe einer Adresse, unter der 
der Leistende postalisch erreichbar ist, ausreicht. Um den 
Zielen der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zu genügen, sei eine 
Verpflichtung zur Angabe der Anschrift, unter der der Rech-
nungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe, 
unionsrechtswidrig. Mit dieser Entscheidung schlägt sich der 
EuGH noch stärker auf die Seite der Unternehmen, denn in der 
Praxis sind die formalen Voraussetzungen für den Vorsteuerab-
zug mit hohem Zeitaufwand verbunden. Eine Prüfung, ob an der 
ausgewiesenen Anschrift auch tatsächlich die wirtschaftli-
che Tätigkeit des Unternehmens erfolgt, entfällt nunmehr.

Hinweis: Sollte Ihnen der Vorsteuerabzug aufgrund der 
Angabe einer Briefkastenadresse seitens Ihres leistenden 
Vertragspartners versagt worden sein, empfiehlt es sich, mit 
Hilfe eines Einspruchs und unter Hinweis auf die aktuelle Eu-
GH-Entscheidung die betroffenen Bescheide offenzuhalten.

AUSSCHÜTTUNG AUS BETEILIGUNG: ANTRAG 
AUF REGELBESTEUERUNG MÖGLICH
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Ausschüttungen aus einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung un-
terliegen regelmäßig dem 25%igen Abgeltungsteuersatz. Wer 
jedoch

 ● zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt 
ist oder

 ● für die Gesellschaft beruflich tätig ist und dabei mindes-
tens 1 % der Anteile hält,

kann die Abgeltungsteuer „abwählen“, indem er einen Antrag 
auf Regelbesteuerung stellt. In diesem Fall unterwirft das Fi-
nanzamt die Einkünfte aus der Beteiligung der tariflichen Einkom-
mensteuer und wendet dabei das Teileinkünfteverfahren (mit 
40%iger Steuerfreistellung der Erträge) an. Weiterer positiver Ef-
fekt der Antragstellung ist, dass sich Finanzierungskosten bei 
den Kapitaleinnahmen in Abzug bringen lassen.

Hinweis: Nach dem Einkommensteuergesetz muss der 
Antrag spätestens „zusammen mit der Einkommensteuerer-
klärung“ gestellt werden.

Ein Anteilseigner aus Hessen hat nun vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) erwirkt, dass sein Antrag auf Regelbesteuerung auch 
noch nachträglich berücksichtigt wird. Er hatte im Jahr 2010 
aus einer 40%igen Beteiligung an einer GmbH eine Gewinnaus-
schüttung von 18.000 € erhalten. In der Einkommensteuerer-
klärung, die er ohne Steuerberater angefertigt hatte, trug er die 
Ausschüttung auf der Anlage KAP als „Kapitalerträge, die dem 
inländischen Steuerabzug unterlegen haben“ ein. Er beantragte 
zudem die allgemeine „Günstigerprüfung für sämtliche Kapitaler-
träge“, unterließ es aber, für die Ausschüttung den gesonderten 
Antrag auf Regelbesteuerung zu stellen. Es kam deshalb, wie es 
kommen musste: Das Finanzamt wandte die 40%ige Steuerfrei-
stellung nach dem Teileinkünfteverfahren nicht an und besteuer-
te die Ausschüttung in voller Höhe. Innerhalb der Einspruchsfrist 
holte der Mann den Antrag nach. Das Finanzamt lehnte diesen 
jedoch ab und verwies darauf, dass er nicht „zusammen mit der 
Einkommensteuererklärung“ gestellt worden sei.

Der Mann zog bis vor den BFH und bekam dort recht: Laut Bun-
desrichter musste ihm eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gewährt werden, so dass die Versäumung der Antrags-
frist irrelevant war. Der BFH war der Auffassung, dass der steu-
erlich nichtberatene Mann ohne Verschulden daran gehindert 
war, die Frist zur Antragstellung einzuhalten, so dass die zen-
trale Voraussetzung für eine Wiedereinsetzung erfüllt war. Bei 
der Anfertigung seiner Steuererklärung habe er davon ausgehen 
dürfen, alle notwendigen Angaben gemacht zu haben, um das für 
ihn günstigste Besteuerungsergebnis zu erreichen.

Nach Gerichtsmeinung durfte ihm auch nicht angelastet werden, 
dass er die amtliche Anleitung zur Anlage KAP nicht vollstän-
dig gelesen hatte, denn aus dieser gingen irreführende Aussagen 
hervor: Darin hieß es, dass das Finanzamt aufgrund des allge-
meinen Antrags auf Günstigerprüfung prüfe, ob sich eine „niedri-
gere Besteuerung der Kapitalerträge“ ergebe. Es fehlte in dieser 
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Anleitung jedoch der Hinweis darauf, dass bei unternehmeri-
schen Beteiligungen ergänzend ein Antrag auf Regelbesteu-
erung erforderlich sein kann. Bei dieser Sachlage konnte dem 
Anteilseigner wegen der unterbliebenen Lektüre der Anleitung 
kein Verschuldensvorwurf gemacht werden.

Hinweis: Das Finanzamt musste dem Antrag auf Regelbe-
steuerung daher stattgeben, so dass die Gewinnausschüt-
tung doch noch zu 40 % steuerfrei belassen wurde.

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

INSOLVENZ: GESCHÄFTSFÜHRER HAFTET 
FÜR EINFUHRUMSATZSTEUER
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Geschäftsführer einer GmbH können vom Finanzamt in Haf-
tung genommen werden, sofern Steuerschulden der Ge-
sellschaft infolge einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Geschäftsführers nicht oder nicht recht-
zeitig festgesetzt werden konnten.

Dass Geschäftsführer nach der Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen ihrer Gesellschaft und der Bestel-
lung eines vorläufigen Insolvenzverwalters nicht die „Hände in 
den Schoß“ legen dürfen, veranschaulicht ein Urteil des Bun-
desfinanzhofs (BFH): Eine GmbH hatte hier mehrere Einfuhr-
sendungen zum freien Verkehr abgefertigt. Die hierfür festge-
setzte Einfuhrumsatzsteuer wäre aufgrund eines gewährten 
Zahlungsaufschubs am 16.03.2011 fällig gewesen. Zwei Wochen 
vor diesem Termin beantragte die GmbH die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens, so dass das Amtsgericht einen vorläufigen 
Insolvenzverwalter bestellte und anordnete, dass Verfügungen 
der GmbH nur noch mit dessen Zustimmung wirksam seien. 

Da die Einfuhrumsatzsteuer am Fälligkeitstag - mangels De-
ckung des Kontos - nicht abgebucht werden konnte und auch 
keine anderweitige Zahlung an den Fiskus erfolgte, nahm das 
Hauptzollamt den Geschäftsführer der GmbH über einen Haf-

tungsbescheid für die Steuer in Anspruch. Der Geschäftsführer 
zog gegen diese Inanspruchnahme bis vor den BFH, unterlag 
dort jedoch vollständig. Die Bundesrichter urteilten, dass der 
Geschäftsführer durch die unterlassene Zahlung der Einfuhr-
umsatzsteuer eine haftungsbegründende Pflichtverletzung 
begangen habe und der Haftungsbescheid somit rechtmäßig ge-
wesen sei. 

Das Gericht verwies darauf, dass die Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis weiterhin bei dem gesetzlichen Vertreter der 
GmbH verbleibe, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Gesellschaft beantragt und ein vorläu-
figer Insolvenzverwalter (unter Anordnung eines allgemeinen 
Zustimmungsvorbehalts) bestellt werde. In diesem Fall sei der 
Geschäftsführer nicht aus seinen Pflichten entlassen. Er habe 
weiterhin dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln der 
GmbH entrichtet würden.

Hinweis: Im vorliegenden Fall wäre die Einfuhrumsatzsteuer 
sogar vorrangig ohne Rücksicht auf das Bestehen etwaiger 
anderer Zahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu ent-
richten gewesen.

GESELLSCHAFTERWECHSEL: REGELUNGEN ZUR 
KÖRPERSCHAFTSTEUER AUCH FÜR GEWERBE 

Wenn ein Erwerber mehr als 25 % der Anteile an einer Kapi-
talgesellschaft kauft, gehen etwaige körperschaftsteuerliche 
Verlustvorträge grundsätzlich quotal unter. Werden mehr als 
50 % der Anteile übertragen, entfallen die Verlustvorträge sogar 
vollständig. Im Gewerbesteuergesetz ist verankert, dass diese 
Regelungen auch für Gewerbesteuer-Verlustvorträge gelten.

Zur körperschaftsteuerlichen Verlustuntergangsregelung hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) ein Schreiben erlassen, in dem 
es verschiedene Aspekte und Zweifelsfragen zur Anwendung 
dieser Regelung beschreibt. Die obersten Finanzbehörden der 
Länder haben sich zu speziellen Auslegungsfragen geäußert und 
dargelegt, inwieweit die im BMF-Schreiben zur Körperschaftsteu-
er getroffenen Aussagen auch auf die Gewerbesteuer zu übertra-
gen sind. Demnach sollen die Aussagen des BMF grundsätzlich 
auch für die Gewerbesteuer gelten. Besonderheiten ergeben 
sich aber zum Beispiel für Personengesellschaften, denn dort 
unterscheiden sich Körperschaft- und Gewerbesteuer deutlich.

Beispiel: An einer OHG sind die A-GmbH zu 60 %, die 
B-GmbH zu 40 % beteiligt. Die OHG erwirtschaftet einen 
Gewinn von 200.000 € und zahlt weder Einkommen- noch 
Körperschaftsteuer. Vielmehr wird der Gewinn für körper-
schaftsteuerliche Zwecke auf die beiden GmbHs quotal auf-
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geteilt (A-GmbH 120.000 €, B-GmbH 80.000 €). Gewerbe-
steuerlich muss die OHG ihren Gewinn jedoch selbst in vol-
ler Höhe der Gewerbesteuer unterwerfen.

Die Erlasse der obersten Behörden der Länder enthalten darü-
ber hinaus einige klarstellende Aussagen, zum Beispiel zu einem 
vortragsfähigen Gewerbeverlust einer Organgesellschaft.

Hinweis: Die körperschaftsteuerlichen Regelungen zum 
Verlustuntergang sind derzeit beim Bundesverfassungsge-
richt anhängig bzw. schon von diesem verworfen worden. 
Gegen gewerbesteuerliche Verlustuntergänge sollte also 
entsprechend Einspruch eingelegt werden.

ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

ANRUFUNGSAUSKUNFT: WIE ARBEITGEBER SICH 
KOSTENLOS RECHTSSICHERHEIT VERSCHAFFEN

Durch einen falschen oder unterlassenen Lohnsteuerabzug kön-
nen Arbeitgeber schnell in eine Haftungsfalle geraten. Möchten 
diese dem Risiko entgehen, vom Fiskus später für Lohnsteuerbe-
träge in Haftung genommen zu werden, können Arbeitgeber vor-
ab eine kostenlose Anrufungsauskunft bei ihrem Finanzamt 
zu lohnsteuerlichen (Zweifels-)Fragen einholen.

Hinweis: Über eine solche Auskunft kann beispielsweise 
geklärt werden, ob eine Person überhaupt einer lohnsteu-
erlich relevanten nichtselbständigen Tätigkeit nachgeht oder 
ob gezahlte Sachbezüge lohnsteuerfrei belassen werden 
können. Der Vorteil der Anrufungsauskunft liegt darin, dass 
das Finanzamt an seine Aussagen gebunden ist, so dass der 
Arbeitgeber später nicht belangt werden kann, wenn er der 
Auskunft entsprechend vorgeht und keine Lohnsteuer einbe-
hält. Dies gilt sogar, wenn die Auskunft unrichtig war.

Das Bundesfinanzministerium hat nun die zentralen Regeln zur 
Anrufungsauskunft zusammengefasst. Danach gilt Folgendes:

 ● Eine Anrufungsauskunft können nicht nur Arbeitgeber einho-
len, sondern auch Arbeitnehmer oder Dritte, die Arbeitgeber-
pflichten erfüllen oder für eine Lohnsteuerhaftung in Betracht 
kommen (z.B. Vermögensverwalter oder gesetzliche Vertre-
ter).

 ● Die Bindungswirkung der Anrufungsauskunft erstreckt sich 
auf das gesamte Lohnsteuerabzugsverfahren, so dass der Ar-
beitgeber auch nicht über eine Lohnsteuerpauschalierung zur 
Steuerzahlung herangezogen werden kann. Bis in das Veran-

lagungsverfahren des Arbeitnehmers reicht die Bindungswir-
kung aber nicht - das Finanzamt kann also zu wenig gezahlte 
Lohnsteuer später über den Einkommensteuerbescheid direkt 
vom Arbeitnehmer nachfordern.

 ● Der Antrag auf Anrufungsauskunft muss konkrete Rechtsfra-
gen aufwerfen, die für den Einzelfall von Bedeutung sind.

 ● Das Finanzamt kann seine Anrufungsauskunft von vornherein 
mit einer zeitlichen Befristung versehen, so dass sich der An-
tragsteller nur für eine bestimmte Zeit auf die Aussagen beru-
fen kann. Auch darf die Auskunft mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben oder geändert werden. Die Bindungswirkung ent-
fällt zudem automatisch, wenn der Gesetzgeber die Rechts-
vorschriften ändert, auf denen die Auskunft beruht.

 ● Antragsteller haben ein Recht darauf, dass das Finanzamt ih-
ren Antrag auf Anrufungsauskunft bearbeitet. Per Einspruch 
oder Klage können sie zudem eine inhaltliche Überprüfung der 
ihnen erteilten Auskunft erreichen. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs lässt sich von den Steuergerichten al-
lerdings nur überprüfen, ob das Finanzamt den dargestellten 
Sachverhalt richtig erfasst und keine evidenten Fehler in seine 
rechtliche Beurteilung eingebaut hat.

Hinweis: Eine Anrufungsauskunft entfaltet nur dann 
die gewünschte Bindungswirkung, wenn der vorgetra-
gene Sachverhalt dem später umgesetzten Sachver-
halt entspricht. Kommt es hierbei zu Abweichungen, ist 
das Amt nicht mehr an seine Aussagen gebunden, so 
dass Lohnsteuer im Haftungsweg nachgefordert werden 
kann. Antragsteller sollten daher unbedingt darauf ach-
ten, dass sie den Sachverhalt im Antrag präzise formulie-
ren und später ohne Abweichungen in die Tat umsetzen.

ALLE STEUERZAHLER

PFLEGE-PAUSCHBETRAG: WAS PRIVATPERSONEN 
ÜBER PFLEGE WISSEN SOLLTEN
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Wer eine pflegebedürftige Person pflegt, kann entweder die 
tatsächlich entstandenen Pflegekosten oder einen Pflege-
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Pauschbetrag von 924 € pro Jahr als außergewöhnliche Belas-
tung in der eigenen Einkommensteuererklärung geltend machen.

Hinweis: Der Abzug der tatsächlichen Pflegekosten setzt 
aber voraus, dass der entstandene Aufwand gegenüber dem 
Finanzamt einzeln nachgewiesen werden kann - es müs-
sen also Belege, Quittungen und Rechnungen aufbewahrt 
werden. Soll der Pflege-Pauschbetrag zum Einsatz kom-
men, gilt dieses Nachweiserfordernis nicht. Weiterer Vorteil 
der Pauschale: Während die tatsächlichen Kosten vom Fi-
nanzamt um eine zumutbare Belastung gekürzt werden, 
bevor sie sich steuermindernd auswirken, kann die Pauscha-
le ungekürzt beansprucht werden.

Um den Pflege-Pauschbetrag zu erhalten, müssen vier zentrale 
Voraussetzungen erfüllt sein:

 ● Pflegebedürftigkeit: Die gepflegte Person muss (für längere 
Zeit) hilflos sein. Nach dem Einkommensteuergesetz ist das 
der Fall, wenn sie „für eine Reihe von häufig und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönli-
chen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dau-
ernd bedarf“. Diese Voraussetzung kann beispielsweise durch 
das Merkzeichen „H“ im Behindertenausweis oder durch eine 
Einstufung in die Pflegegrade 4 oder 5 nachgewiesen werden.

 ● Persönliche Pflege: Die Pflege muss durch den Steuerzahler 
persönlich erfolgen. Er darf sich zwar der Hilfe anderer Per-
sonen bedienen (z.B. ambulanter Pflegedienste), allerdings 
muss sein persönlicher Anteil an der Pflegeleistung mindes-
tens 10 % ausmachen.

 ● Keine Einnahmen: Die Pflegeperson darf für ihre Pflegeleis-
tungen keine Bezahlung erhalten. Gibt die gepflegte Person 
das erhaltene Pflegegeld aus der gesetzlichen oder einer priva-
ten Pflegeversicherung als Vergütung oder Aufwandsentschä-
digung an den Pflegenden weiter, entfällt dessen Anspruch 
auf den Pflege-Pauschbetrag. Anders ist der Fall gelagert, 
wenn der Pflegende das Pflegegeld lediglich treuhänderisch 
verwaltet, um es ausschließlich für die gepflegte Person zu 
verwenden (z.B. für den Kauf von medizinischen Hilfsmitteln). 
Kann er dem Finanzamt in diesem Fall detailliert nachweisen, 
dass er das Geld für die gepflegte Person verwendet hat, bleibt 
ihm der Pflege-Pauschbetrag erhalten. Eine Sonderregelung 
gilt hier für Eltern, die ihr behindertes Kind pflegen: Sie kön-
nen das Pflegegeld auch für eigene Zwecke verwenden, ohne 
dass ihnen der Pauschbetrag aberkannt wird.

 ● Häusliche Pflege: Die Pflege muss entweder in der Wohnung 
der pflegebedürftigen Person oder in der Wohnung des Pfle-
genden erfolgen. Zudem muss sich dieser Ort innerhalb der 
EU bzw. des EWR befinden. Ausnahmsweise kann auch die 
Pflege im Altenheim steuerlich anerkannt werden. In diesem 
Fall wird der Pflegende dem Finanzamt aber besonders glaub-
haft zu machen haben, dass er die Pflege dort zu mindestens 

10 % selbst erbracht hat. Eine entsprechende Bescheinigung 
des Altenheims kann hierbei hilfreich sein.

Hinweis: Wer zeitgleich mehrere Personen pflegt, kann den 
Pflege-Pauschbetrag entsprechend mehrfach pro Jahr in 
Anspruch nehmen. Wird eine pflegebedürftige Person von 
mehreren Personen gepflegt, ist der Pauschbetrag gleich-
mäßig unter diesen aufzuteilen.

STEUERÄNDERUNGEN: WELCHE FREIBETRÄGE 
UND ENTLASTUNGEN AB 2018 GELTEN

Wenn an Silvester um Mitternacht die Sektkorken knallen, treten 
regelmäßig zahlreiche steuerliche Änderungen in Kraft. Auch 
der Jahreswechsel 2017/2018 wurde wieder von zahlreichen 
Neuerungen begleitet:

 ● Anhebung von Grundfreibetrag und Unterhaltshöchstbe-
trag: Zum 01.01.2018 wurde der Grundfreibetrag auf 9.000 € 
pro Jahr angehoben - gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 
180 €. Bis zu dieser Höhe fällt für einen Single keine Einkom-
mensteuerlast an. Bei zusammen veranlagten Eheleuten und 
eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich dieser Betrag. 
Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen 
steigt ab 2018 gleichermaßen.

 ● Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibetrag: Ab 2018 
steigt das Kindergeld um 2 € pro Monat und Kind. Für das erste 
und zweite Kind zahlt der Staat nun 194 € im Monat, für das 
dritte Kind 200 € und für das vierte und jedes weitere Kind 
225 € pro Monat. Auch der Kinderfreibetrag steigt von 4.716 € 
auf nunmehr 4.788 €; zusammen mit dem Betreuungsfreibe-
trag von 2.640 € werden daher nun insgesamt 7.428 € steuer-
frei gestellt.

 ● Rückwirkende Kindergeldzahlung eingeschränkt: Bislang 
konnten Eltern das Kindergeld von der Familienkasse rück-
wirkend für die vergangenen vier Jahre und das aktuelle Jahr 
nachfordern. Für Anträge, die ab dem 01.01.2018 eingehen, 
wird das Kindergeld nur noch für maximal sechs Monate rück-
wirkend gezahlt.

 ● Bessere Abschreibungsmöglichkeiten: Bis einschließlich 
2017 konnten Arbeitnehmer ihre Arbeitsmittel (z.B. Laptops 
oder Aktenkoffer) nur dann sofort im Jahr der Anschaffung 
abschreiben, wenn die Anschaffungskosten nicht mehr als 
410 € (ohne Umsatzsteuer) betrugen. War das Arbeitsmittel 
teurer, konnte es nur über die voraussichtliche Nutzungsdau-
er abgeschrieben werden, so dass sich der Steuerspareffekt 
erst später einstellte. Bei Anschaffungen ab dem 01.01.2018 
gilt für geringwertige Wirtschaftsgüter nun eine angehobene 
Wertgrenze von 800 €, so dass sich Arbeitsmittel nun häufiger 
direkt im Jahr der Anschaffung abschreiben lassen.

 ● Belegvorlage vereinfacht: Für die Einkommensteuerer-
klärung 2017, die ab 2018 eingereicht werden kann, gelten erst-
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mals neue Regeln für den Umgang mit Belegen, Nachweisen 
und Bescheinigungen. Aus der bisherigen Belegvorlagepflicht 
wird eine Belegvorhaltepflicht. Steuerzahler sind nun in vie-
len Fällen nicht mehr dazu verpflichtet, ihrer Steuererklärung 
die Belege unmittelbar beizufügen. Es genügt vielmehr, wenn 
sie diese zu Hause aufbewahren - und zwar ein Jahr lang 
ab der Bestandskraft des Steuerbescheids. Bis dahin kann 
das Finanzamt die Unterlagen dann bei Bedarf nachfordern.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN: 
„HUNDEGASSISERVICE“ IST ABSETZBAR
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In Privathaushalten sind Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Höhe von 20 % der Arbeitskosten, ma-
ximal 4.000 € pro Jahr, von der tariflichen Einkommensteuer 
abziehbar. Der Abzug setzt allerdings voraus, dass die entspre-
chenden Leistungen „im Haushalt“ erbracht worden sind.

Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) 
kann der Steuerbonus auch für die Kosten eines „Hunde-
gassiservice“ in Anspruch genommen werden. Geklagt hatte 
eine berufstätige Frau aus Hessen, die ihren Hund durch ei-
nen Dienstleister hatte betreuen lassen. Dieser hatte den Hund 
nachmittags aus der Privatwohnung abgeholt und ein bis zwei 
Stunden (außerhalb des Privatgrundstücks) ausgeführt. Nach 

dem Spaziergang hatte er den Hund gesäubert und wieder in 
die Privatwohnung zurückgebracht. Das Finanzamt hatte den 
„Hundegassiservice“ nicht als haushaltsnahe Dienstleistung 
anerkannt und argumentiert, dass die Dienstleistung schließlich 
nicht im Haushalt erbracht worden sei. Das Finanzgericht Hessen 
akzeptierte jedoch den Kostenabzug und verwies darauf, dass 
die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos durch die Grund-
stücksgrenzen abgesteckt werden. Nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung müsse der Begriff „im Haushalt“ vielmehr räum-
lich-funktional ausgelegt werden, was vorliegend einen Abzug 
der Aufwendungen eröffne.

Die vom Finanzamt angestrebte Revision gegen diese Entschei-
dung wurde vom BFH nicht zugelassen. Die Bundesrichter be-
stätigten, dass auch Dienstleistungen außerhalb der Grund-
stücksgrenzen steuerlich begünstigt sein können, wenn es 
sich dabei um Tätigkeiten handelt, die

 ● üblicherweise von Familienmitgliedern ausgeübt werden,
 ● in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum 

Haushalt durchgeführt werden und
 ● dem Haushalt dienen.

Der räumliche Bezug zum Haushalt ergab sich für den BFH im 
vorliegenden Fall daraus, dass der Dienstleister den Hund in der 
Privatwohnung abgeholt und nach dem Ausführen dorthin zu-
rückgebracht habe. Ein wesentlicher Teil der Dienstleistung war 
somit im Haushalt erbracht worden.

Hinweis: Der BFH verwies aber darauf, dass die außerhäus-
liche Betreuung eines Haustiers über einen ganzen Tag oder 
während der Ferien (z.B. in einem Hundehotel) nach wie vor 
keine begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung ist.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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